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SANACARD®-Gesundheitspass
Mit dem SANACARD®-Gesundheitspass und 
Notfallausweis auf Reisen

Flughäfen vor den kontrollierenden
Beamten ausweisen und rechtfer-
tigen können. 

Das BAG empfiehlt die Anerken-
nung der Einträge durch die schwei-
zerischen und ausländischen Kon-
trollorgane.

FORM UND GÜLTIGKEIT DES
AUSWEISES

Der neue kombinierte Gesundheits-
und Notfallausweis hat die Form 
einer Faltkarte in den Formaten 
der europäischen respektive der
Schweizer Identitätskarten. Er wird
mithilfe des qualitätsgesicherten
Sanacard®-Informationssystems
hergestellt und von der Stiftung
Sanacard auf Antrag ausgegeben. 
Die Eintragungen im Ausweis sind
jederzeit und überall ohne tech-
nische Hilfe lesbar. Die neu ange-
wendete Strichkodierung ermög-
licht das elektronisch sehr einfache
und damit ökonomische und fehler-
freie Erfassen der Daten. 

Die im kooperativen schweizeri-
schen und deutschen Sanacard®-
Projekt koordinierte Weiterent-
wicklung verschiedener medizi-
nischer Notfallausweise in der
Schweiz und in anderen Ländern,
so vor allem aber des vom Europäi-
schen Parlament schon 1986 zur
Einführung in den EU-Ländern vor-
geschlagenen Notfallausweises,
hat (unter der Schirmherrschaft des
Präsidiums des Europäischen Parla-
ments) zum neuen vielsprachigen
und multifunktionalen internationa-

len Gesundheits- und Notfallaus-
weis geführt.

Dieser neue Ausweis nimmt rei-
semedizinische Eintragungen auf,
mit denen sich die Ausweisinha-
ber/innen gemäss Anforderungen
im internationalen Reiseverkehr,
z. B. Schmerzpatienten für mitge-
führte Betäubungsmittel oder Dia-
betiker für mitgeführte Insulinsprit-
zen rechtfertigen können, oder
auch Implantatträger (z. B. mit dem
Herzschrittmacher oder dem Nagel
im Knochen) sich beim Check auf

Der von einer privaten Stiftung heraus-
gegebene internationale Gesundheitspass und Notfall-
ausweis enthält die wichtigsten persönlichen Informa-
tionen über die Behandlung ihres Inhabers und die
Massnahmen, welche im Notfall zu treffen sind. 
Mehr zum Thema Reisen mit betäubungsmittelhaltigen
Medikamenten und psychotropen Stoffen im BAG-
Bulletin 28/01. 

Abbildung 1 
Der kombinierte Gesundheits- und Notfallausweis von beiden Seiten

Schweiz. Bundesamt für Gesundheit (BAG) / BAG Bulletin



1
6
. 
J
u

li
 2

0
0
1

B
u

ll
e
ti

n
 2

9

524

AUSWEIS-INHALT 

Der Ausweis enthält 
1. die Personalien mit der Wohn-

adresse, Anschriften von Be-
zugspersonen und Hausarzt; 

2. den aktuellen medizinischen Sta-
tus mit Diagnosen, Gesundheits-
risiken, Behandlungsmassnah-
men mit Medikationen ein-
schliesslich Selbstmedikationen
sowie die wichtigsten Blut- und
Impfdaten; 

3. Wünsche und Vorbehalte für die
medizinische Versorgung wie
z. B. Beistand im Notfall, Einstel-
lung zur Lebenserhaltung, Or-
ganspendebereitschaft und de-
ponierte Erklärungen; 

4. reisemedizinische Eintragungen;
5. Eintragungen von Erste-Hilfe-

Massnahmen mit genormten
Texten für Patientengruppen mit
speziellen Gesundheitsrisiken
wie z. B. Allergiker/Asthmatiker,
Hypertoniker, Diabetiker, Herz-
kranke/Herzschrittmacherträger,
Epileptiker u.v.a.m.;

6. Eintragungen hinsichtlich laufen-
der Medikationen/Selbstmedika-
tionen und anderer Hilfen.; 

7. Hinweise verschiedener Art, z.B.
auf die Teilnahme an einer klini-
schen Prüfung mit Prüfgegen-
stand/Medikation, Versicherung,
den zuständigen Prüfarzt und 
Erste-Hilfe-Massnahmen im Not-
fall samt Hotline-Nummern. 

REISEMEDIZINISCHE 
EINTRAGUNGEN BETREFFEND 
MEDIKAMENTE

Kranke Personen, die auf Reisen ins
Ausland medizinisch indiziert auf
Medikamente  angewiesen sind,
welche unter die Gesetzgebung
über die Betäubungsmittel fallen
(Methadon, Morphium, Methyl-
phenidat u. a.), können Problemen
der Deklaration bei den Ein- und
Durchreisen dadurch begegnen,
dass sie den Gesundheits- und Not-
fallausweis mit einem entsprechen-
den Eintrag und notwendige Anla-
gen mitführen. 

Der Eintrag kann bei der Ausweis-
Ausgabestelle (Sanacard-Agentur)
beantragt werden. Er richtet sich
nach den länderspezifischen Vor-
schriften. Die Ausweis-Ausgabe-
stelle leitet die Antragsteller an, 

� � � � � � SANACARD®-Gesundheitspass

die allenfalls notwendige amtliche
Bewilligung einzuholen und dem
Ausweis die erforderlichen Doku-
mente beizufügen. Zu den erforder-
lichen Anlagen zählen im Allgemei-
nen ein ärztliches Zeugnis mit
Rezeptur in amtlicher Landesspra-
che. Im Ausweis selbst erscheint
unter anderem folgende 

Erklärung: «Ich führe das nachfol-
gend genannte Mittel mit mir,
wende es nur bei mir selbst an
und halte mich an alle Sorgfalts-
pflichten»
Arzneimittel:
Anlagen: Arztzeugnis/Rezept mit
Originalunterschrift.

Hier folgen nun die Erste-Hilfe-An-
weisungen mit den Hotline-Telefon-
nummern des behandelnden Arztes
und des technischen Zentrums für
die allenfalls implantierte Schmerz-
mittelpumpe.

Auf einem ebenfalls beigefügten
Ausweis-Annex stehen die Sorg-
faltspflichten für den Umgang, d.h.
für den Transport und die Anwen-
dung des Mittels, einschliesslich
Dokumentationsschema für die Ein-
nahmen. 

QUALITÄTSMANAGEMENT

Der Ausweis genügt strengen An-
forderungen an die Qualität der Ein-
tragungen hinsichtlich Plausibilität
und Konsistenz der Eintragungen.
Ausgabe und Erneuerung der Aus-
weise untersteht der Kontrolle hin-
sichtlich der medizinischen Inhalte,
der Informationstechnik und des
Datenschutzes. 

SONSTIGE GESUNDHEITS- UND
NOTFALLAUSWEIS-FUNKTIONEN

Ausser reisemedizinischen Eintra-
gungen dient der Gesundheitspass
normenkonform und den Richt-
linien der Good Clinical Practice
(GCP) entsprechend auch den Pati-
enten und Probanden in klinischen
Prüfungen von Medizinprodukten
hinsichtlich Identifikation, Patien-
ten-Compliance und Notfallhilfe. 

Eine weitere Stellung nimmt der
Ausweis hinsichtlich der Arzneimit-
telsicherheit ein. Er unterstützt we-
sentlich den Schutz der Patienten
vor unerwünschten Arzneimittelwir-
kungen (UAW) bei Mehrfachmedi-

kationen, ein besonders wertvoller
Umstand bei einem Notfall auf Rei-
sen im Ausland. Die Einträge der
Medikationen im Ausweis, zusam-
men mit allen anderen eingetra-
genen Gesundheitsstatusdaten, un-
terstützen ferner auch das System
der Pharmakovigilanz entsprechnd
der neuen Organisation in der
Schweiz (siehe Mitteilung BAG Bul-
letin 20/14. 05. 2001)

NACHFÜHREN DER AUSWEISE 

Die Ausweisinhaber/innen werden
angeleitet, einfache Angaben di-
rekt und selbst nachzuführen oder
Änderungen im Ausweis durch
eine Medizinalperson vermerken
zu lassen. Die Gültigkeit des Aus-
weises ist für Patienten mit Medi-
kationen auf ein Jahr, für Gesunde
ohne Gesundheitsrisiken (z.B. Al-
lergien) auf zwei Jahre begrenzt.
Danach müssen die Ausweisdaten
überprüft und der Ausweis neu
ausgestellt werden. Piloteinfüh-
rungsstudien haben aufgezeigt,
dass selbst multimorbide, ältere
Ausweisinhaber/innen und Patien-
ten das Nachführen ihrer Ausweise
gut beherrschen. 

AUSWEIS-GEBÜHREN

Der Gesundheits- und Notfallaus-
weis kostet eine Grundgebühr von
CHF 24.–, zusätzlich Gebühren 
für Zusatzeinträge und Ausweis-
Annexe für spezielle Notfallhilfe
CHF 5.– bis 15.– plus anfallende Un-
kosten. 

DIE AUSWEIS-AUSGABESTELLE 

Die Stiftung Sanacard wurde dazu
eingerichtet, den vom EU*L*E*R-
Institut für Forschungs- und Ent-
wicklungsdienste im Gesundheits-
wesen entwickelten Gesundheits-
und Notfallausweis völlig unabhän-
gig von jeglichen Interessen und 
gemeinnützig, jedoch wirtschaftlich
selbsttragend auszugeben und zu
erneuern. Der wachsenden Anzahl
Ausweisausgaben entsprechend,
werden zur Hauptausgabestelle in
Basel regionale oder auch kanto-
nale Ausweis-Ausgabestellen ein-
gerichtet.

( * ) Nachtrag STIFTUNG SANACARD ®: Es gilt der jährlich angepasste Gebührensatz
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